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SHERAPOR-L 
GEBRAUCHSANLEITUNG  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH 

 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Deutschland     
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 
 

 

1. Indikation 

SHERAPOR-L ist ein (Kalt-) Tauchhärter zum Härten und Versiegeln von Einbettmassenmodellen aus Geldublierungen und zur 
Verbesserung der Haftung von Wachsmodellationen.

2. Kontraindikation 

Tauchhärter nicht erhitzen / erwärmen. 
Bei Einbettmassen aus Silikondublierungen ist von der 
Verwendung abzusehen. 
 

3. Sicherheitshinweise 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Gas / 
Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / 
Schutzkleidung / Augenschutz tragen. 
 

4. Verarbeitungshinweise 

Anwendung: 

- Einbettmassenmodell 30 Minuten bei 180°C trocknen.  
- 2 Sekunden in Tauchhärter tauchen  
- Den Tauchhärter einziehen lassen und das Modell vollständig 

abkühlen lassen. 
 
Das Modell ist nun bereit für die Modellation und das Anstiften des 
Modellgusses 

5. Lagerung 

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht 
verschlossen halten. 
Lagerung in Kunststoffbehältern (PE), Glasbehältern, Metallbehältern 
aus Aluminium oder Edelstahl (immer mit Deckel). 
 

6. Entsorgung 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Muss unter der Beachtung der behördlichen Vorschriften einer 
Sonderbehandlung zugeführt werden. 

7. Gewährleistung 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH ist nach EN ISO 13485 zertifiziert 
und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen 
Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere 
Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor 
ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert 
werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten 
werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst 
verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da 
SHERA keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell 
dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich 
ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte. 
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